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Stellungnahme der RWE Supply & Trading GmbH zum Festlegungsentwurf 
einer horizontalen Kostenwälzung sowie einer Aufteilung der Kosten auf 
Ein- und Ausspeiseentgelte der Ferngasnetze 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir begrüßen den Festlegungsentwurf und den darin enthaltenden Vorschlag 
einheitliche Entry-Entgelte für alle Fernleitungsnetzbetreiber je Marktgebiet einzu
führen und nehmen die Gelegenheit zur Kommentierung hiermit gerne wahr. 

Entry-Entgelte der Fernleitungsnetzbetreiber sollten je Marktgebiet nach einer 
einheitlichen Methode hergeleitet werden. Gleiche Entry-Kapazitätsprodukte ge
ben Transportkunden das Recht, Gas an den virtuellen Handelspunkt zu liefern, 
unabhängig davon, bei welchem Fernleitungsnetzbetreiber das Kapazitätspro
dukt kontrahiert worden ist. Die in der bestehenden Praxis auftretenden Unter
schiede zwischen den Entgelten an verschiedenen Entry-Punkten für vergleich
bare Kapazitätsprodukte sind weniger Ausdruck von schützenswertem Wettbe
werb zwischen Fernleitungsnetzbetreibern, sondern vielmehr auch Resultat an
derer Faktoren. Hier stimmen wir beispielsweise der Problembeschreibung durch 
die Bundesnetzagentur zu, dass es in der derzeitigen Praxis zu Anreizen kom
men kann, die Entry-Entgelte zu Lasten der gefangenen Kunden künstlich niedrig 
zu halten. Ein weiterer Faktor, der zu Unterschieden zwischen den Entry
Entgelten im gleichen Marktgebiet führt, ist die historisch gewachsene Struktur 
der Fernleitungsnetzbetreiber: beispielsweise auf wieviele Entry- oder Exit
Punkte der Fernleitungsnetzbetreiber seine Kosten umlegen kann. 

In der Wahl dieser einheitlichen Berechnungsmethode für die Entry-Entgelte gä
be es mehrere Optionen, die aber im Entstehungsprozess des Festlegungsent
wurfes nicht öffentlich erörtert worden sind. Der Vorschlag eines einheitlichen 
Entry-Entgeltes für alle Fernleitungsnetzbetreiber im gleichen Marktgebiet ent
spricht der eher vermaschten Topologie der deutschen Fernleitungsnetze. 

Nicht ganz nachvollziehbar ist, warum ein einheitlicher Ansatz nicht auch auf der 
Exit-Seite der Fernleitungsnetzbetreiber, zumindest an den Speicher-, Grenz
und Marktgebietsübergangspunkten, eingeführt wird. Wir erkennen auch hier 
keinen schützenswerten Wettbewerb, sondern sehen das Mittel für die Gewähr-
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leistung der betriebswirtschaftlichen Effizienz vielmehr in der sorgfältigen Prüfung 
der Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur. 

Wichtig ist, dass die Festlegung nicht als Nebeneffekt eine Verschiebung des 
Entry-Exit Splits verursacht, was durch die Bundesnetzagentur im Rahmen der 
jährlichen Entgelt-Berechnung überprüft werden sollte. Beispielsweise sollte eine 
strukturelle Unterschätzung durch die Fernleitungsnetzbetreiber der erwarteten 
Entry-Buchungen ausgeschlossenen werden. Sollten Fehler in diesen Schätzun
gen zu Mehr- oder Mindererlösen führen, so muss bei der Verprobung darauf 
geachtet werden, dass keine Verschiebung wesentlicher Kosten zwischen Entry
und Exit-Seite stattfindet. Zusätzlich zur Überwachung durch die Bundesnetza
gentur wäre hier maximale Transparenz und Offenlegung solcher Mehr- oder 
Mindererlöse an den Markt wichtig. 

Wer die Berechnungen des einheitlichen Entry-Entgeltes in jedem Marktgebiet 
durchführt, wurde im Festlegungsentwurf offengelassen. Hier wäre sinnvoll, dass 
die Verantwortungen für die Berechnung einerseits und für die Überprüfung an
dererseits jeweils unterschiedlichen Parteien übertragen werden. Dies spricht 
dagegen, die Entry-Entgelte für Fernleitungsnetzbetreiber durch die Bundesnetz
agentur berechnen zu lassen. 

Der Implementierungszeitraum bis zum 1.1.2017 ist ambitioniert. Ob das durch 
die Fernleitungsnetzbetreiber geleistet werden kann, können wir nicht einschät
zen. Eine Verkürzung der Vorlaufzeiten, mit denen die neuen Entgelte dem Markt 
mitgeteilt werden, würden wir ablehnen. 

Wir werden das Verfahren weiterhin begleiten und stehen für Rückfragen zur 
Verfügung . 

Stephen Rose Konrad Keyserlingk 
Head of Gas Market Design & Market Design & 
Regulation Regulatory Affairs 
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